
 
Bericht 
des Präsidenten des Landtags 
nach § 22 des Hessischen Abgeordnetengesetzes über die Angemessenheit der  
Entschädigungen von Abgeordneten und zur Anpassung von Leistungen zum  
1. Juli 2015 
 
 
 
Aufgrund von § 5 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 5 und § 9 Abs. 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 3 Satz 3 des Hessischen Abgeordnetengesetzes (HessAbgG) vom 18. Ok-
tober 1989 (GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2014 (GVBl. S. 138), 
teilt das Hessische Statistische Landesamt dem Präsidenten des Landtags die prozentuale Verän-
derung der nach § 5 Abs. 3 Satz 2 HessAbgG ermittelten Einkommensentwicklung in Hessen 
sowie die durchschnittliche Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex des abgelaufenen Jah-
res mit. 
 
Nach der Mitteilung des Landesamtes über die Einkommensentwicklung im abgelaufenen Jahr 
2014 gegenüber dem vorangegangenen Jahr 2013 ergibt sich eine Veränderung von 2,37 Pro-
zent. 
 
Gemessen am Verbraucherpreisindex für Hessen betrug die Veränderungsrate in diesem Zeit-
raum 0,8 Prozent. 
 
Die Entschädigung der Abgeordneten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 HessAbgG (Kostenpauscha-
le) wird nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 3 HessAbgG zum 1. Juli 2015 an die Preisentwick-
lung in Hessen angepasst. 
 
Demnach betragen ab 1. Juli 2015: 
 
– die Kostenpauschale 

(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 2 HessAbgG) 586 €. 
 
Für die Anpassung der Entschädigungen der Abgeordneten und Leistungen nach § 5 Abs. 1 und 
2 sowie § 9 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 HessAbgG bedarf es einer gesetzlichen 
Regelung. 
 
Der neue Betrag der Kostenpauschale wird nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 6 HessAbgG im 
Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. 
 
 
Wiesbaden, 23. Juni 2015  
 Kartmann 
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